
Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Sankt Augustin beauftragt die Verwaltung des Jugendamtes, 
kurzfristig in geeigneter Form (Workshop/Forum/Anhörung etc.) entsprechend der 
Aufgabenstellung des § 1 Satz 3 Nr. 4 SGB VIII, jungen Menschen und ihren 
Interessenvertretern (z. B. Kinder- und Jugendparlament, Stadtjugendrat, Stadtjugendring, 
Schülervertretungen etc.) geeignete Partizipationsmöglichkeiten zur Mitwirkung bei der weiteren 
Planung der "Urbanen Mitte" in Sankt Augustin zu erschließen und sicherzustellen. 
 
Er beauftragt die Verwaltung, die Ergebnisse dieser Veranstaltung in der nächsten Sitzung des 
JHA am 22.02.2011 vorzustellen und in geeigneter Form in den Prozess der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung im Rahmen der Bürgerforen zur „Urbanen Mitte“ und darüber hinaus im 
Rahmen der weiteren formalen Beratungen im Rat der Stadt und der beteiligten Ausschüsse 
einzubringen. 
 


